
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 4 T-KMG Einsatzleitung
 T-KMG - Katastrophenmanagementgesetz, Tiroler

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 28.03.2025

1. (1)Die Behörde hat eine Einsatzleitung (Gemeinde-Einsatzleitung, Bezirks-Einsatzleitung, Landes-Einsatzleitung)

einzurichten. Dieser obliegt die Beratung und Unterstützung der Behörde bei der Vorbereitung und der

Durchführung der Abwehr und der Bekämpfung von Katastrophen.

2. (2)Die Zusammensetzung der Einsatzleitung und die Anzahl ihrer Mitglieder sind im Hinblick auf die im jeweiligen

Katastrophenschutzplan angeführten Katastrophen und zu erwartenden Gefahren in der Geschäftsordnung nach

Abs. 6 festzulegen.

3. (3)Zu Mitgliedern einer Einsatzleitung dürfen nur Personen bestellt werden,

1. a)die aufgrund ihrer Kenntnisse und Fertigkeiten im besonderen Maß geeignet sind, bei der Vorbereitung

und der Durchführung der Abwehr und der Bekämpfung von Katastrophen tätig zu sein, und

2. b)denen im Hinblick auf ihre persönlichen Verhältnisse, insbesondere ihre berufliche Tätigkeit und ihren

Gesundheitszustand, die Erfüllung der Aufgaben als Mitglied der Einsatzleitung möglich und zumutbar ist.

4. (4)Angehörige der Bundespolizei oder Personen, die bereits einer behördlichen Einsatzleitung angehören, dürfen

nicht zu Mitgliedern einer weiteren behördlichen Einsatzleitung bestellt werden.

5. (5)Die Einsatzleitung ist von der Behörde bei Bedarf, insbesondere bei Eintritt eines Ereignisses nach § 2 Abs. 1, 1a

oder 1b sowie zu Übungen nach § 13 Abs. 5 einzuberufen. Zu den Sitzungen und Beratungen der Einsatzleitung

können erforderlichenfalls Verbindungsorgane, Fachberater und Sachverständige beigezogen werden.

6. (6)Die Behörde hat für die Einsatzleitung durch Verordnung eine Geschäftsordnung zu erlassen. Die

Geschäftsordnung hat nähere Bestimmungen über die Zusammensetzung und die Tätigkeit der Einsatzleitung,

insbesondere über die Anzahl der Mitglieder, deren Einberufung und die Vorgangsweise bei der

Beschlussfassung sowie den Inhalt der Dokumentation und die Protokollierung der Beschlüsse, zu enthalten.

7. (7)Die Landesregierung hat für die jeweils einheitliche Kennzeichnung der Mitglieder der Gemeinde-, Bezirks- und

Landeseinsatzleitung zu sorgen.

In Kraft seit 01.05.2025 bis 31.12.9999

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/t-kmg/paragraf/2
https://www.jusline.at/gesetz/t-kmg/paragraf/13
file:///

	§ 4 T-KMG Einsatzleitung
	T-KMG - Katastrophenmanagementgesetz, Tiroler


